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Böses kommt aus dem Irrtum

Jemandem Böses antun kommt aus dem Irrtum. Wer Böses mit
Gutem vergilt, versucht einen Irrtum zu berichtigen.

Schauen wir uns diesen merkwürdigen Spruch, einen
«Papierkorbspruch» aus Hans Albrecht Mosers Roman «Vineta», einmal
etwas näher an.
Böses tun, auch wenn es vorsätzlich geschieht - wirklich böse
kann man nur aus Vorsatz handeln -, sollte ein Irrtum sein? Ja,
denn indem ich glaube, dem anderen zu schaden und davon einen
Gewinn zu haben, schade ich mir auch selbst, meinem besseren
Ich, und die Augenblicke, in denen ich mich einer bösen Tat freue,
sind kurz, dafür ist die Reue und Beschämung meist bitter und
lang. Kein Mensch ist nur böse, ein guter Kern ist stets vorhanden.
Dieser Kern ist als das eigentlich Menschliche anzusehen, und ihm
wird Schaden zugefügt, wenn ich Böses tue. Der Irrtum besteht
darin, dass ich den Ausweg aus einer Not in falscher Richtung
suche.
Böses mit Gutem vergelten, das ist schwer. Was geht mich auch
der Irrtum meines Übeltäters an? Jedoch: Irrtum ist an sich etwas
Negatives, die Beseitigung des Irrtums etwas Positives. Dem
Irrtum des Bösen die Wahrheit des Guten gegenüberstellen bedeutet,

dass zwei statt zu leiden Gutes erfahren. Wenn wir den Begriff
der Wahrheit dem der «Richtigkeit», der Gerechtigkeit und dem
«Gerechtsein» im biblischen Sinne gleichsetzen, ist die Berichtigung

eines Irrtums ein Schritt hin zum Glück als Ergebnis innerlichen

und äusserlichen Friedens. E.T.
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